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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Gemäss geltendem Recht behält grundsätzlich jeder Ehegatte bei der Heirat seinen
Namen, ausser das Brautpaar wählt einen der Ledignamen als den gemeinsamen
Familiennamen. In jedem Fall jedoch behält jeder Ehegatte sein bisheriges Kantons-
und Gemeindebürgerrecht. Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) beurteilte diesen
Zustand als unbefriedigend und forderte im Sinne der Transparenz und der einfachen
Führung der Zivilstandsregister, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen. Der
entsprechenden parlamentarischen Initiative wurde im April 2016 von der RK-NR Folge
gegeben, jedoch stimmte im August desselben Jahres die RK-SR dem Beschluss ihrer
Schwesterkommission nicht zu. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
KARIN FRICK

Da die beiden Rechtskommissionen im Vorjahr geteilter Meinung waren, ob Thomas de
Courtens (svp, BL) Forderung, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen, Folge zu geben
sei, hatte im Herbst 2017 der Nationalrat über die betreffende parlamentarische
Initiative zu entscheiden. Obschon es die RK-NR war, die der Initiative im Vorjahr Folge
gegeben hatte, beantragte ihre Mehrheit dem Rat nun die Ablehnung. Während es die
Unterstützer des Anliegens als stossend empfanden, dass nach heute geltendem Recht
ein Familienmitglied vom Bürgerrecht der restlichen Familie ausgeschlossen bleiben
kann, stellte für die Verfechter der bestehenden Regelung die Beziehung zum Bürgerort
etwas Persönliches dar, was sich nicht durch Heirat zwangsläufig ändern sollte. Darüber
hinaus sei zu verhindern, dass bei einer Rückkehr zum Ledignamen auch das
Bürgerrecht wieder zurück gewechselt werden müsse. Ein weiteres Argument des
Initianten war, dass das Führen der Zivilstandregister mühsam, aufwendig und komplex
sei, da ohne gemeinsamen Namen oder Bürgerort Familienstrukturen nur schwer
nachzuvollziehen seien. Dem wurde entgegengehalten, dass den Zivilstandbehörden
dank dem elektronischen Personenstandsregister weder Mehraufwand noch Probleme
durch diese Regelung entstünden. Mit 100 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen schloss
sich der Nationalrat schliesslich seiner Kommissionsmehrheit an und gab der Initiative
keine Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Strafrecht

Mit dem Inkrafttreten der Strafprozessordnung und der Zivilprozessordnung am 1.
Januar 2011 ergab sich für einige Kantone u.a. neu die Pflicht, dass das Protokoll nach
einer Einvernahme vor Gericht verlesen oder vom Betreffenden durchgelesen werden
muss. Dies führte bei Kantonen, die diese Vorschrift nicht kannten, zu erheblichem
Mehraufwand. Um diesen Kantonen entgegen zu kommen, reichte die
Rechtskommission des Nationalrates eine parlamentarische Initiative ein. Diese sieht
vor, dass im Falle der technischen Aufzeichnungen von Verhandlungen auf das Vorlesen
und die Unterschrift verzichtet werden kann. Beide Räte stimmten dem Entwurf der
Kommission einstimmig zu. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2012
NADJA ACKERMANN

Privatrecht

Nationalrat Ruf (sd, BE) hatte parallel zu seinem Vorstoss für die Einführung des
Stimmrechtalters 18 auch eine parlamentarische Initiative für die Senkung des
zivilrechtlichen Mündigkeitsalters auf 18 Jahre eingereicht. Die vorberatende
Kommission des Nationalrats stellte sich zwar grundsätzlich hinter dieses Anliegen, hielt
aber dafür, dass bei der Ausarbeitung einer Vorlage auch eventuelle negative
Auswirkungen auf die betroffenen Jugendlichen abgeklärt werden müssten. Da die
Verwaltung für die Durchführung dieser Abklärungen besser geeignet sei als das
Parlament, schlug sie vor, anstelle der parlamentarischen Initiative eine entsprechende
Motion zu verabschieden. Der Nationalrat war mit diesem Vorgehen einverstanden und
überwies die Motion ohne Gegenstimme. (Der Ständerat hatte bereits 1987 ein
entsprechendes Postulat verabschiedet.) 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.1990
HANS HIRTER
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Eine Kommission des Nationalrats befasste sich mit einer parlamentarischen Initiative
Guinand (lp, NE) über die Vorschriften für eigenhändige Testamente. Sie übernahm
daraus den Vorschlag, auf das Erfordernis der Nennung des Ortes zu verzichten. Eine
fehlende oder unkorrekte Datumsangabe soll eine letztwillige Verfügung nur dann
ungültig machen, wenn im Fall von mehreren Verfügungen die zeitliche Reihenfolge
nicht anderweitig festgestellt werden kann. Der Bundesrat unterstützte den
Kommissionsvorschlag. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.1994
HANS HIRTER

In Ausführung einer parlamentarischen Initiative Guinand (lp, NE) aus dem Jahre 1992
stimmten beide Räte einer Teilrevision der Bestimmungen des ZGB über die
eigenhändig verfassten Testamente zu. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge, welche
einen besseren Schutz für einen gutgläubigen Käufer verlangt, der (z.B. im
Liegenschaftshandel) Anzahlungen auf ein Gut geleistet hat, dessen bisheriger Besitzer
aber noch vor der Übertragung in Konkurs geht. Hintergrund dieses Vorstosses war die
neue Bestimmung des 1997 revidierten Schuldbetreibung- und Konkursgesetzes, dass
eine Konkurseröffnung unverzüglich, d.h. noch vor ihrer Publikation Rechtskraft erhält.
Wenig später überwies der Nationalrat auch noch eine Motion Baader (svp, BL) mit
demselben Inhalt. Der Ständerat lehnte diese Motion mit dem Argument ab, dass es
keinen Sinn mache, den Bundesrat mit einer Revision zu beauftragen, welche der
Nationalrat mit seiner Zustimmung zur parlamentarischen Initiative Cina selbst in die
Hand genommen habe. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2001
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies eine unbestrittene parlamentarische Initiative Frey (fdp, NE),
welche die Tätigkeit von schweizerischen Schiedsgerichten bei internationalen
zivilrechtlichen Streitigkeiten erleichtern soll. Konkret forderte Frey die Annullierung
der Bestimmung, wonach die Arbeit des Schiedsgerichtes suspendiert ist, wenn eine
der beteiligten Parteien gleichzeitig bei einem ausländischen Gericht eine Klage in
derselben Sache eingereicht hat. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2003
HANS HIRTER

Der Ständerat gab einer parlamentarischen Initiative Bürgi (svp, TG) Folge, welche
verlangt, das ZGB in dem Sinn zu ändern, dass Vereinsmitglieder bei Schulden des
Vereins nicht mehr unbeschränkt, sondern nur noch bis zu einem von der
Vereinsversammlung beschlossenen Betrag persönlich haften. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.10.2003
HANS HIRTER

Der Nationalrat machte sich an die Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Cina
(cvp, VS) zum Schutz gutgläubiger Käufer von Immobilien, welcher er im Jahre 2001
Folge gegeben hatte. Er ging dabei aber nicht soweit, wie dies Cina verlangt hatte, und
nahm eine unmittelbar vor der Publikation eines Konkurses gemachte Anzahlung nicht
vom Konkursbeschlag aus. Um das Risiko derartiger Anzahlungen zu vermindern,
beschloss er immerhin, dass die Frist zwischen Konkurseröffung und deren Notierung
im Grundbuch möglichst kurz (maximal zwei Tage) ausfallen muss. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2003
HANS HIRTER

Bei der Behandlung der parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) zum Schutz
gutgläubiger Käufer, welche Immobilien von konkursiten Verkäufern erworben haben,
schloss sich der Ständerat dem Beschluss des Nationalrats (Verkürzung der
Publikationsfrist einer Konkurseröffung auf zwei Tage) an. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2004
HANS HIRTER

Die Rechtskommission des Ständerates legte ihre Vorschläge zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Bürgi (svp, TG) vor, welche verhindern will, dass Mitglieder
von Vereinen ohne Beitragspflicht bei Schulden des Vereins unbeschränkt persönlich
haften. Die neuen Bestimmungen sehen vor, dass, sofern die Statuten nichts anderes
vorsehen, verschuldete Vereine nur mit dem Vereinsvermögen haften. Beide
Ratskammern stimmten dieser ZGB-Teilrevision ohne Gegenstimme zu. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2004
HANS HIRTER
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Der Nationalrat verlängerte die Frist zur Behandlung einer parlamentarischen Initiative
Frey (fdp, NE) zur Zuständigkeitsordnung bei internationalen zivilrechtlichen
Streitigkeiten um weitere zwei Jahre. Die Rechtskommission rechnet damit, in der
ersten Hälfte des Jahres 2006 einen ersten konkreten Entwurf diskutieren zu können. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER

Die Rechtskommission des Nationalrats präsentierte ihre Vorschläge zur
Konkretisierung der 2003 vom Ratsplenum gutgeheissenen parlamentarischen Initiative
Frey (fdp, NE) zur Zuständigkeitsordnung bei internationalen zivilrechtlichen
Streitigkeiten. Sie beantragte, das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht um
eine Bestimmung zu ergänzen. Diese sieht vor, dass ein angerufenes Schiedsgericht
unabhängig von einer an einem anderen Gerichtsstandort in derselben Sache
eingereichten Klage über seine Zuständigkeit beschliesst. Damit soll vermieden werden,
dass die Schiedstätigkeit durch eine zusätzliche  Klageeinreichung blockiert werden
kann. Der Bundesrat stellte sich hinter diesen Antrag, und beide Parlamentskammern
hiessen ihn gut. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Lüscher (fdp, GE) Folge, die eine
Ergänzung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht verlangt. Es geht
dabei um die Steigerung der Attraktivität der Schweiz als Sitz von Schiedsgerichten.
Gemäss dem Initianten könnte dies mit der Bestimmung erreicht werden, dass sich
schweizerische staatliche Gerichte nicht nur bei im Inland ansässigen Schiedsgerichten
sondern auch bei solchen im Ausland mit einer summarischen Prüfung des
Schiedsspruchs begnügen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte 2003 einer parlamentarischen Initiative Zanetti (sp, SO) Folge
gegeben, die verlangte, dass bei einem Konkurs die ausstehenden Löhne nur noch bis
zu einer bestimmten Maximalsumme gegenüber anderen Forderungen von Gläubigern
privilegiert sein sollen. Die Kommission für Rechtsfragen legte nun eine entsprechende
Teilrevision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vor. Sie
beantragte darin, dass Forderungen von Arbeitnehmern nur bis zum Betrag des gemäss
obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes (derzeit
126'000 Fr.) in der ersten Klasse privilegiert sein sollen. Über diesen Höchstbetrag
hinausgehende Forderungen wären in der dritten Klasse einzuordnen. Der Bundesrat
war damit grundsätzlich einverstanden. Er regte jedoch an, die aus einem Sozialplan
entstehenden Ansprüche von Arbeitnehmern besser zu berücksichtigen. Der
Nationalrat stimmte in der Wintersession dieser Revision zu und nahm das Anliegen des
Bundesrates auf. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat gab als Zweitrat einer parlamentarischen Initiative Lüscher (fdp, GE)
Folge. Diese verlangt die Einführung des Prinzips der negativen Wirkung der
Kompetenz-Kompetenz in das Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
(IPRG). Bevor ein Richter Entscheide fällt, soll er abwarten, bis die Schiedsgerichte über
ihre Zuständigkeit entschieden haben. Damit soll die Rolle der Schweiz als anerkannter
internationaler Schiedsplatz erhalten und gestärkt werden. Entgegen der Mehrheit
seiner Rechtskommission entschied sich der Ständerat mit 24 zu 14 Stimmen für die
Annahme der Initiative. Er folgte damit der Kommissionsminderheit, die – auch in
Anbetracht der deutlichen Zustimmung im Nationalrat – in dieser ersten Phase des
Entscheids der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates die Möglichkeit geben
wollte, sich genauer mit dem Anliegen auseinanderzusetzen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2010
MARC BÜHLMANN

Der Ständerat nahm den Vorschlag des Nationalrats zur Teilrevision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs diskussionslos an. Der Vorschlag
geht auf eine parlamentarische Initiative Zanetti (sp, SO) aus dem Jahre 2003 zurück.
Das Gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs soll so geändert werden, dass die bei
einem Konkurs ausstehenden Löhne nur noch bis zu einem Maximalbetrag (126'000
Franken Jahreslohn) gegenüber anderen Gläubigerforderungen privilegiert sein sollen.
In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 192 zu zwei Stimmen,
der Ständerat entschied sich einstimmig dafür. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
MARC BÜHLMANN
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Personen, die aufgrund ungerechtfertigter Zahlungsbefehle auf Aberkennung der
Schuld klagen müssen, sollten künftig rasche Lösungen zur Löschung des
Betreibungseintrags gewährleistet werden. Mittels parlamentarischer Initiative forderte
FDP-Nationalrat Fabio Abate (TI) eine entsprechende Gesetzesanpassung im SchKG. In
seiner Begründung argumentierte er, dass mutmassliche Schuldner, die eine
Aberkennungsklage einreichen, mit äusserst hohen Gebühren belastet würden,
während diese für mutmassliche Gläubiger erheblich geringer ausfalle. Dies eröffne ein
Fenster für Missbrauch, was laut Abate in der Praxis tatsächlich häufig passiere. Neben
den offensichtlichen Nachteilen, die Personen, die das «Nichtbestehen der Schuld
feststellen lassen müssen», bei Geschäften wie einem Mietvertrag oder auf der
Stellensuche erführen, könnten ihnen auch erhebliche finanzielle Nachteile auferlegt
werden. Dies geschehe unabhängig davon, ob die Schuld überhaupt je bestanden habe
oder bereits getilgt worden sei. Der Initiant schlug als Lösung vor, dass Forderungen
während einer festzulegenden Frist gerichtlich geltend gemacht werden müssen. Bei
Vernachlässigung dessen würde die Betreibung künftig hinfällig und der Zahlungsbefehl
aufgehoben und gelöscht. Die RK-NR beschloss im Oktober 2010 einstimmig, der
parlamentarischen Initiative Folge zu geben. Im Mai 2011 tat es ihr ihre
Schwesterkommission gleich. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2011
CATALINA SCHMID

Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN

Mit dem Inkrafttreten des Erwachsenenschutzgesetzes ab dem 1. Januar 2013 wird neu
der Entzug der Handlungsfähigkeit nicht mehr in den kantonalen Amtsblättern publik
gemacht. Ob eine Person handlungsfähig ist, hat insbesondere bei Vertragsschlüssen
eine Bedeutung, da bevormundete Personen keine Verträge abschliessen können. Um
auch in Zukunft die Rechtssicherheit wahren zu können, gaben beide
Rechtskommissionen einer parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) Folge, welche
fordert, dass das kantonale Betreibungsamt künftig über die Ergreifung oder Aufhebung
einer Massnahme des Erwachsenenschutzrechtes informiert wird und die Information
im Betreibungsregister einträgt. So ist die Information auch Dritten bei der Einholung
des Betreibungsregisterauszuges zugänglich.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2012
NADJA ACKERMANN

Keine Person soll gegen ihren Willen zum Beistand ernannt werden. Nach der
Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (RK-NR) hiess 2013 auch deren
Schwesterkommission (RK-SR) eine parlamentarische Initiative Schwaab (sp, VD) gut, die
eine Anpassung des zu Beginn 2013 in Kraft getretenen Zivilgesetzbuches forderte. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2013
NADJA ACKERMANN

Erbberechtigte sollen nur noch sechs statt zwölf Monate Zeit haben, um sich nach der
Veröffentlichung des Erbenaufrufs zu melden. Aufgrund moderner
Kommunikationsmittel können mögliche Erben heute rascher gefunden werden. Die
Rechtskommissionen beider Räte (RK-NR und RK-SR) gaben einer entsprechenden
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) Folge. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2013
NADJA ACKERMANN
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Im Auftrag der 2010 Folge gegebenen parlamentarischen Initiative Stähelin (cvp, TG)
schlug die Rechtskommission des Ständerats die ersatzlose Streichung der
Bestimmungen über den Vorauszahlungsvertrag im Obligationenrecht vor. Da diese
Vertragsform seit den 1960er Jahren jegliche praktische Bedeutung verloren hatte,
konnte die Gesetzesänderung in der Schlussabstimmung in beiden Kammern
einstimmig angenommen werden. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Der Schutz vor unverhältnismässiger und ungerechtfertigter Strenge im Zivilprozess
war das Anliegen einer parlamentarischen Initiative Poggia (mcg, GE), der im Mai 2013
von der RK-NR Folge gegeben worden war. Im Juli desselben Jahres hatte die RK-SR
diesem Entscheid jedoch nicht zugestimmt, weshalb sich in der Frühjahrssession 2014
der Nationalrat mit der Initiative befasste. Die Mehrheit seiner Rechtskommission war
ihrer Linie treu geblieben und beantragte Folge geben. Sie beobachtete ein
Ungleichgewicht zwischen den Rechtsfolgen für die klagende und die beklagte Partei
bei Abwesenheit im Schlichtungsverfahren. Konkret seien die Folgen des
Nichterscheinens für die klagende Partei zu strikt, weshalb hier eine Anpassung nötig
sei. Mit 115 zu 67 Stimmen folgte der Nationalrat letztlich aber dem Antrag der
Kommissionsminderheit, die keinen Handlungsbedarf erkannt hatte, und gab der
Initiative keine Folge. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2014
KARIN FRICK

Die zweijährige Frist für die Ausarbeitung einer Vorlage zur parlamentarischen Initiative
Schwaab (sp, VD) «Keine Ernennung als Beistand oder Beiständin wider Willen!» wäre
in der Frühjahrssession 2015 abgelaufen. Die Rechtskommission des Nationalrats hatte
sich im Herbst 2014 mit dem Geschäft befasst und dem Nationalrat beantragt, die Frist
um zwei Jahre zu verlängern. Die vorliegende Thematik betraf vor allem den Kanton
Waadt, welcher als einziger die im Zivilgesetzbuch verankerte Übernahmepflicht auch
gegen den Willen einer als Beistand ernannten Person umsetzte. In der Zwischenzeit
hatte jedoch auch der Kanton Waadt beschlossen, seine Praxis bezüglich der
Ernennung von Beiständen zu ändern. Aus diesem Grund erachtete es die Kommission
als sinnvoll zu prüfen, ob die Übernahmepflicht aus dem Gesetz gestrichen werden soll.
In der Frühjahrssession 2015 stimmte der Nationalrat dem Antrag auf Fristverlängerung
diskussionslos zu. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2015
KARIN FRICK

In der Wintersession 2015 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) zum Erbenaufruf um zwei Jahre bis zur
Wintersession 2017. Er folgte damit dem einstimmigen Antrag seiner
Rechtskommission, die zuerst die vom Bundesrat bereits angestossene
Erbrechtsrevision abwarten wollte, bevor über Abschreibung oder Weiterverfolgung der
parlamentarischen Initiative entschieden werden sollte. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2015
KARIN FRICK

Die parlamentarische Initiative Lüscher (fdp, GE), mit welcher Anpassungen am
Bundesgesetz über das internationale Privatrecht vorgenommen werden sollten,
wurde in der Sommersession 2016 vom Nationalrat abgeschrieben. Im EJPD sind derzeit
Arbeiten zur Umsetzung der Kommissionsmotion 12.3012, die eine umfassendere
Revision desselben Gesetzes fordert, im Gang. Damit wird auch das Anliegen der
parlamentarischen Initiative erfüllt werden. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK

Verschuldete Personen sollen weniger stark unter Druck gesetzt werden, indem die
effektiv überwiesenen monatlichen Beträge für die Ratenzahlung von Steuern in die
Berechnung des Existenzminimums einbezogen werden, so die Forderung einer
parlamentarischen Initiative Golay (mcg, GE). Der Initiant knüpfte damit an eine 2013
abgelehnte parlamentarische Initiative Poggia (mcg, GE) (Pa.Iv. 12.405) an, welche das
gleiche Ziel verfolgt hatte. Doch auch drei Jahre später stiess das Anliegen im
Nationalrat mehrheitlich auf taube Ohren. Die grosse Kammer folgte dem Antrag ihrer
Kommissionsmehrheit und gab der Initiative keine Folge, da man Forderungen des
Gemeinwesens nicht gegenüber Forderungen anderer Gläubiger bevorzugen wolle. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK
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Der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen soll durch die
Verankerung eines Zeugnis- und Editionsverweigerungsrechts in der
Zivilprozessordnung gestärkt werden. Die RK-NR gab einer entsprechenden
parlamentarischen Inititative Markwalder (fdp, BE) im Herbst 2015 Folge; ihre
Schwesterkommission stimmte diesem Entscheid jedoch nicht zu. Sie erachtete die
parlamentarische Initiative als das falsche Instrument für das Anliegen und stimmte
stattdessen einem Kommissionspostulat (Po. 16.3263) zu, demzufolge der Bundesrat
zuerst mögliche Lösungen aufzeigen soll. Das Postulat wurde im Sommer 2016 vom
Ständerat überwiesen. Betreffend die parlamentarische Initiative hielt der Nationalrat
auf Antrag seiner Kommission am Folge Geben fest, da von einem neuen Bericht in
dieser Frage keine neuen Erkenntnisse zu erwarten seien. Im Oktober 2016 schloss sich
die RK-SR dem an und gab der Initiative Folge. Mit dieser Anpassung der ZPO soll vor
allem ein Wettbewerbsnachteil für schweizerische Unternehmen ausgeräumt werden.
So konnten Schweizer Unternehmen bisher beispielsweise von US-amerikanischen
Gerichten dazu verpflichtet werden, die Korrespondenz ihrer Unternehmensjuristen
offenzulegen, während dies bei Unternehmen aus Staaten, die eine solche Regelung
kennen, nicht möglich ist. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.10.2016
KARIN FRICK

Im März 2015 hatte der Nationalrat die Frist für die parlamentarische Initiative Joder
(svp, BE) zur Publikation von Erwachsenenschutzmassnahmen bis zur Wintersession
2015 verlängert. Die RK-NR hatte darauf im November 2015 einen Erlassentwurf und im
darauffolgenden Frühjahr den erläuternden Bericht dazu verabschiedet und dem
Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegt. Da die vom Initiant angestrebte Eintragung von
Erwachsenenschutzmassnahmen im Betreibungsregister in der Vernehmlassung harsch
kritisiert worden war, setzten sowohl der Bundesrat als auch die Kommissionsmehrheit
schliesslich auf eine andere Lösung: Auskünfte über Erwachsenenschutzmassnahmen
sollen weiterhin ausschliesslich durch die zuständige Erwachsenenschutzbehörde und
nach Glaubhaftmachung eines entsprechenden Interesses an Dritte erteilt werden,
allerdings soll der Bundesrat mittels Verordnung das Verfahren für solche Auskünfte
vereinheitlichen und vereinfachen. Dadurch sollen im Vergleich zum ursprünglichen
Vorschlag einerseits ein besserer Schutz dieser hochsensiblen Personendaten
gewährleistet und andererseits das Risiko falscher oder nicht mehr aktueller Daten
minimiert werden. Die Kommissionsminderheit beantragte, an der anfangs
vorgesehenen Zuständigkeit des Betreibungsamtes festzuhalten.
Der Nationalrat sprach sich in der Herbstsession 2016 mit klarer Mehrheit für die
Version der Kommissionsmehrheit aus und der Ständerat stimmte in der
darauffolgenden Wintersession einstimmig zu. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage von beiden Räten einstimmig angenommen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) erachtete die Rechtsbehelfe im
Gewährleistungsrecht des OR als veraltet und wählte den Weg der parlamentarischen
Initiative, um das Gewährleistungsrecht zu modernisieren und an die Anforderungen
des heutigen Wirtschaftsverkehrs anzupassen. Insbesondere beabsichtigte sie die
Anpassung des schweizerischen Rechts an die EU-Richtlinie 1999/44/EG, welche sich
in den EU-Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Konsumentenrechte bewährt habe,
ohne die Interessen des Handels zu beeinträchtigen. In der Herbstsession 2017 erteilte
der Nationalrat dem Anliegen jedoch mit 127 zu 60 Stimmen bei 2 Enthaltungen eine
deutliche Absage. Damit folgte die bürgerliche Ratsmehrheit dem Antrag der
Kommissionsmehrheit, welche keinen Handlungsbedarf sah. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Gegen die Abschaffung von Ernennungen als Beistand oder Beiständin wider Willen,
wie sie eine parlamentarische Initiative Schwaab (sp, VD) verlangte, regte sich in der
Maisession 2017 im Nationalrat kein Widerstand. Die Volkskammer folgte ihrer
Rechtskommission sowie dem Bundesrat und stimmte mit 140 zu 6 Stimmen bei 22
Enthaltungen für die entsprechende Revision von Art. 400 ZGB. In der Herbstsession
desselben Jahres sprach sich auch der Ständerat einstimmig für die Anpassung aus. Die
Schlussabstimmungen passierte das Geschäft mit 190 zu 3 Stimmen im Nationalrat und
einstimmig im Ständerat. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2017
ELIA HEER
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Mit derselben Begründung wie zwei Jahre zuvor verlängerte der Ständerat in der
Wintersession 2017 die Frist für die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) zum
Erbenaufruf erneut um zwei Jahre. Seine Rechtskommission hatte erwartet, dass der
Bundesrat den Entwurf zur Erbrechtsrevision in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorlegen
werde. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2017
KARIN FRICK

Nationalrat Carlo Sommaruga (sp, GE) reichte während der Sondersession im April 2016
eine parlamentarische Initiative ein, mit der er im Gesetz eine klare Unterscheidung
zwischen Prozessanwältinnen und -anwälten einerseits und Geschäftsanwältinnen
und -anwälten andererseits verlangte. Niemand solle beide Tätigkeiten gemeinsam
ausüben dürfen und nur Prozessanwälte sollten durch das Berufsgeheimnis geschützt
werden. Laut Sommaruga hätten die Panama Papers gezeigt, dass es die doppelte
Funktion als Prozess- und Geschäftsanwalt oder -anwältin leicht mache, sich auf das
Berufsgeheimnis zu berufen, um vor Straf-, Zivil- oder Verwaltungsbehörden nicht über
Sachverhalte aussagen zu müssen. Bei ihrer Vorprüfung kam die RK-NR zum Schluss,
dass das Anliegen zu vage und nur schwer bzw. gar nicht umsetzbar sei, da in der
Schweiz die meisten Anwältinnen und Anwälte gleichzeitig eine
Rechtsberatungstätigkeit und eine Rechtsvertretungsfunktion ausübten. Sie beantragte
ihrem Rat deshalb, der Initiative keine Folge zu geben. Die grosse Kammer folgte diesem
Antrag und sprach sich mit 137 zu 51 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Initiative
aus. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ELIA HEER

Im September 2016 forderte Fabio Regazzi (cvp, TI) in einer parlamentarischen
Initiative, den geltenden Verzugszinssatz von 5 Prozent mittels einer Regelung an die
allgemeine Entwicklung der Marktzinssätze anzubinden. Das schwierige wirtschaftliche
Umfeld bereite insbesondere den KMU Mühe. Ohnehin sei der hohe Verzugszinssatz
eine starke Zusatzbelastung für Unternehmen, die sich finanziell bereits in
Schwierigkeiten befänden, erklärte der Initiant. Im Oktober 2017 gab die RK-NR der
Initiative mit 20 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) Folge, im April 2018 folgte die RK-SR
mit 5 zu 5 Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten Robert Cramer (gp, GE). 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2018
ANJA HEIDELBERGER

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat Jean-Luc Addor (svp, VS),
dass Beistandspersonen nach dem Tod der verbeiständeten Person mit einer
Vertretungsbefugnis ausgestattet werden. Die RK-NR beantragte ihrem Rat, der
Initiative keine Folge zu geben, da sie dem Sinn und Zweck des
Erwachsenenschutzrechtes widerspreche. Die grosse Kammer folgte in der
Herbstsession 2018 dem Antrag ihrer Kommission und gab der Initiative nach kurzer
Debatte mit 123 zu 67 Stimmen bei 4 Enthaltungen keine Folge. Als einzige Fraktion
sprach sich jene der SVP mehrheitlich für die Vorlage aus. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
ELIA HEER

In der Herbstsession 2018 verlängerte der Nationalrat auf Antrag seiner
Rechtskommission die Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Markwalder
(fdp, BE) zum Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen um
zwei Jahre. Die Kommission hatte ihren Antrag damit begründet, dass das Anliegen der
Initiative weiterhin berechtigt sei, man aber der bevorstehenden Revision der
Zivilprozessordnung nicht mit einer solchen punktuellen Änderung vorgreifen solle. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Nationalrat Luzi Stamm (svp, AG) reichte im Juni 2017 eine parlamentarische Initiative
ein, in der er forderte, dass Anwältinnen und Anwälte zur Geltendmachung ihrer
Ansprüche auf dem Rechtsweg vom Berufsgeheimnis befreit werden. Wenn
Anwältinnen oder Anwälte wegen Meinungsverschiedenheiten mit Klienten eine Klage
einreichen wollen, muss vorgängig von den kantonalen Aufsichtsbehörden verfügt
werden, dass sie vom Berufsgeheimnis entbunden werden. Dies führe zu erheblichen
Verzögerungen und Kosten, so die Begründung des Initianten. Stattdessen sollen
Rechtsanwälte bei solchen Prozessen automatisch vom Berufsgeheimnis entbunden
werden und dafür die Verhandlungen bei heiklen Fragen unter Ausschluss der
Öffentlichkeit durchgeführt werden können. Die RK-NR befand, dass die Initiative das
Anwaltsgeheimnis – einen zentralen Pfeiler der anwaltschaftlichen Tätigkeiten –
aushöhlen würde und deshalb nicht zu unterstützen sei. Mit 14 zu 8 Stimmen bei 3
Enthaltungen entschied sie, ihr keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2018
ELIA HEER
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Kommissionsmehrheit und stimmte mit 111 zu 78 gegen die Vorlage, womit das Geschäft
erledigt ist. Neben der SVP- hatte auch rund die Hälfte der FDP-Fraktion der Initiative
Folge geben wollen. 38

Im Februar 2019 gab die RK-NR mit 17 zu 7 Stimmen einer parlamentarischen Initiative
Stamm (svp, AG) Folge, mit der die Führung eines Doppelnamens wieder ermöglicht
werden sollte. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2019
KARIN FRICK

Mit 7 zu 1 Stimme gab die RK-SR im Mai 2019 einer parlamentarischen Initiative Hêche
(sp, JU) zur Optimierung und besseren Koordinierung des Entschuldungsverfahrens
für Privatpersonen Folge. Die Initiative verlangt konkret, dass Schuldensanierungspläne
gerichtlich bestätigt werden können. Der Initiant erhofft sich dadurch eine Zeit- und
Geldersparnis sowohl auf Schuldner- als auch auf Gläubigerseite sowie verminderten
Aufwand für die Gerichte. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2019
KARIN FRICK

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Mathias Reynard (sp, VS) eine
Beweislasterleichterung für die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Nach
bestehendem Artikel 6 GlG gelte bei zivilrechtlichen Klagen gegen die Arbeitgebenden
für eine Reihe von Diskriminierungsformen die Beweislasterleichterung; der Tatbestand
der sexuellen Belästigung gehöre jedoch nicht dazu. Es sei äusserst problematisch, dass
die hohe Zahl von Gerichtsurteilen zuungunsten der klagenden Person unter anderem
auch auf die Beweisschwierigkeit von sexueller Belästigung zurückzuführen sei. Aus
diesem Grund schlug Reynard vor, den Artikel zur Beweislasterleichterung um den
Tatbestand der sexuellen Belästigung zu ergänzen und so die Beweishürde für eine
Verurteilung zu senken. Dadurch müsste die Klägerin bzw. der Kläger das Vorliegen
einer sexuellen Belästigung künftig durch Hinweise glaubhaft machen und nicht mehr
beweisen können. Es wäre dann an der beklagten Person bzw. am beklagten
Unternehmen, Gegenteiliges nachzuweisen. Wie der Initiant im Rat unterstrich, sei die
Beweislasterleichterung jedoch nicht mit der Beweislastumkehr zu verwechseln. 
Die RK-NR, welche die parlamentarische Initiative vorgeprüft hatte, beantragte mit
einer Mehrheit von 16 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Vorstoss keine Folge zu
geben. Ungleich den Diskriminierungsformen mit Beweislasterleichterung sei es den
Arbeitgebenden im Falle der sexuellen Belästigung kaum möglich, Befreiungsbeweise zu
liefern, lautete die Begründung des Mehrheitsantrags. Die Beweislasterleichterung
stehe ausserdem in einem Widerspruch mit wichtigen Pfeilern der Schweizer
Rechtsordnung, so auch der Unschuldsvermutung. Weiter habe das Parlament in der
Vergangenheit bereits ähnliche Vorstösse abgelehnt. 
Eine Minderheit der RK-NR – bestehend aus SP-Nationalrätinnen und -räten –
erachtete diese Argumente hingegen als unbegründet und verwies auf andere Länder,
welche diese Praxis bereits erfolgreich anwendeten und positive Erfahrungen damit
gesammelt hätten. Flavia Wasserfallen (sp, BE) fügte im Namen dieser Minderheit an,
dass es den Arbeitgebenden zudem jederzeit möglich sei, externe Fachstellen mit der
Untersuchung des Falls zu beauftragen und so womöglich die nötigen Beweise zu
finden. Die Hürde für eine entsprechende Verurteilung bleibe trotz
Beweislasterleichterung hoch. Der Nationalrat folgte jedoch dem Mehrheitsantrag und
gab der Initiative in der Sommersession 2019 mit 133 zu 51 Stimmen bei 3 Enthaltungen
keine Folge. Während sich sowohl SP und Grüne als auch SVP, FDP und die Mitte jeweils
geschlossen hinter den Minderheitsantrag respektive hinter den Mehrheitsantrag
stellten, zeigte sich bei der GLP mit drei Stimmen für den Minderheitsantrag und fünf
Stimmen für den Mehrheitsantrag ein gemischtes Bild. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
CATALINA SCHMID

Im November 2019 gab auch die RK-NR der parlamentarischen Initiative Hêche (sp, JU)
zur Optimierung und besseren Koordinierung des Entschuldungsverfahrens für
Privatpersonen Folge. Die ständerätliche Kommission kann somit mit der Ausarbeitung
eines Erlasses beginnen. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2019
KARIN FRICK
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Mittels parlamentarischer Initiative forderte SVP-Nationalrat Claudio Zanetti (ZH) im
Sommer 2019 die Ergänzung des OR um die Möglichkeit der Gründung und Führung
von Gesellschaften nach amerikanischem Recht. Durch die Abschaffung von
Inhaberaktien sei der Schweiz ein erheblicher Standortnachteil erwachsen, welcher
sich jedoch durch die private und freiwillige Anwendung des amerikanischen Rechts
kompensieren liesse. Der Vorstoss wurde ohne Vorprüfung der RK-NR im Dezember
desselben Jahres bereits wieder abgeschrieben, da der Initiant aus dem Nationalrat
ausgeschieden war. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.2019
CATALINA SCHMID

Mit Stichentscheid des Präsidenten folgte die RK-SR im Februar 2020 dem Beschluss
ihrer Schwesterkommission und gab der parlamentarischen Initiative Stamm (svp, AG)
Folge, die zum Ziel hatte, Eheleuten das Führen eines Doppelnamens wieder zu
ermöglichen. Diese laut Begründung des Initianten inzwischen vermisste Möglichkeit
war mit Inkrafttreten des neuen Namensrechts 2013 abgeschafft worden. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2020
KARIN FRICK

Die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) zum Erbenaufruf betrifft den technischen
Teil der bereits laufenden Erbrechts-Revision, den der Bundesrat in eine separate
Vorlage ausgelagert hat. Die ständerätliche Rechtskommission wollte deshalb den
Entwurf zum technischen Teil abwarten, bevor sie die Arbeiten zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative in Angriff nimmt. Der Ständerat stimmte der
Fristverlängerung um weitere zwei Jahre in der Frühjahrssession 2020 stillschweigend
zu. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
KARIN FRICK

Stillschweigend verlängerte der Nationalrat die Behandlungsfrist für die
parlamentarische Initiative Regazzi (cvp, TI) für eine Anbindung des Verzugszinssatzes
an die allgemeine Entwicklung der Marktzinssätze. Zuvor hatte die RK-NR die
Verlängerung beantragt, da sie zahlreiche Aspekte wie die Art und Höhe des Zinssatzes
oder die Frage des Anwendungsbereichs noch klären musste. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Stillschweigend verlängerte der Nationalrat in der Wintersession 2020 die
Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Markwalder (fdp, BE) betreffend
den Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen um weitere
zwei Jahre. Er folgte damit dem Antrag seiner Rechtskommission, die zunächst die
parlamentarische Beratung der ZPO-Revision abwarten wollte, weil der Bundesrat das
Anliegen der parlamentarischen Initiative in den entsprechenden Entwurf
aufgenommen hatte. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

1994 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen
Bundesgerichtsentscheid gerügt, mit welchem einem Mann, der den Familiennamen
seiner Frau führt, das Recht verwehrt wurde, den Namen, den er vor der Trauung trug,
dem Familiennamen voranzustellen. Bei seinem Entscheid hatte sich das Bundesgericht
auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der bei der Revision des Eherechts der
Achtung der Einheit des Familiennamens Priorität und nur für die Ehefrau eine
Ausnahme gestattet hatte. Der damals von der Schweiz formulierte Vorbehalt zur
Europäischen Menschenrechtskonvention ist aber nach Meinung des Europäischen
Gerichtshofes mit der in Gleichstellungsfragen offenen Auslegung der Konvention nicht
vereinbar.

Der Bundesrat hatte auf die Rüge aus Strassburg mit einer Änderung der
Zivilstandsverordnung reagiert und bestimmt, dass dem Mann die gleiche Möglichkeit
wie der Frau zugestanden wird, allerdings nur, wenn beide Brautleute vor der
Eheschliessung ein entsprechendes Gesuch stellen, während für die Frau nach wie vor
die Erklärung genügt, sie wünsche nach ihrer Verheiratung ihren bisherigen Namen dem
Familiennamen voranzustellen. Nicht die durch diese Regelung letztlich nach wie vor

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI
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bestehende Ungleichbehandlung, sondern der Umstand, dass der Bundesrat in
Umgehung der geltenden Normenhierarchie direkt eine Verordnung angepasst hatte,
ohne dem Parlament eine diesbezügliche Gesetzesänderung vorzulegen, bewog
Nationalrätin Sandoz (lp, VD) zu einer parlamentarischen Initiative, welche verlangt, dass
die Bestimmungen des ZGB über den Familiennamen der Ehegatten so geändert
werden, dass die Gleichstellung von Mann und Frau gewährleistet wird. Allerdings führt
der Text der Initiative nicht aus, in welcher Form die Gleichstellung sicherzustellen sei.
Der Nationalrat folgte den Erwägungen seiner Rechtskommission, wonach eine politisch
so heikle Frage nicht allein auf dem Verordnungsweg hätte geregelt werden dürfen, und
nahm die Initiative stillschweigend an. 48

Das revidierte Eherecht, das auf Anfang 1988 in Kraft gesetzt wurde, hatte die
Gleichstellung von Frau und Mann zum Ziel. Ganz konnte dieses Anliegen damals jedoch
nicht umgesetzt werden; zu emotional verlief die Auseinandersetzung und zu gross war
die Angst vor der traditionalistisch-konservativen Gegnerschaft und dem von ihr
angekündigten Referendum. So wurden schliesslich Kompromisse beim Familiennamen
und beim Bürgerrecht hingenommen. Das einzige Zugeständnis war für die Frauen,
dass sie ihren Familiennamen beibehalten und jenem des Ehemannes voranstellen
dürfen; die Kinder erhalten aber ausnahmslos den Familiennamen und das Bürgerrecht
des Vaters. In der Zwischenzeit stiess diese Ungleichbehandlung der Geschlechter auf
zunehmende Kritik und wurde sogar vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gerügt. Dieser Umstand hatte (allerdings vorab aus formaljuristischen
Gründen) die inzwischen aus dem Parlament ausgeschiedene Nationalrätin und
Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD) bewogen, eine parlamentarische Initiative mit der
Forderung einzureichen, die Bestimmungen des ZGB seien so zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.

Der Nationalrat hatte die Initiative nach deren grundsätzlicher Gutheissung seiner
Rechtskommission zur vertieften Ausarbeitung zugewiesen. Diese legte 1997 ihre
Vorschläge vor. Danach sollen im Regelfall beide Ehegatten ihren Namen weiterführen
und sich nur für die Kinder auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen. Wenn
beide den gleichen Namen tragen möchten, können sie entweder jenen des Mannes
oder jenen der Frau wählen. Der mit dem neuen Eherecht eingeführte Doppelname
ohne Bindestrich hat in diesem Konzept keinen Platz mehr. Die Kommission ging sogar
noch einen Schritt weiter als die Initiantin und merzte auch beim Kantons- und
Gemeindebürgerrecht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau aus: Die Heirat soll
künftig keine Auswirkungen mehr auf das Bürgerrecht haben, und die Kinder sollen das
Bürgerrecht jenes Elternteils erhalten, dessen Namen sie tragen. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung dieser Vorschläge, mochte sich
jedoch mit dem Verzicht auf den Doppelnamen nicht einverstanden erklären. Als
Begründung führte er an, der Doppelname habe sich in der Praxis bewährt;
insbesondere entspreche er dem Bedürfnis, die Namenskontinuität und damit die
Persönlichkeitsrechte der Frauen zu wahren, gleichzeitig aber die Verbundenheit der
Eheleute untereinander und mit ihren Kindern im Namen auszudrücken. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

In der Augustsession brauchte der Nationalrat nur gerade zwei Stunden, um sich voll
und ganz der Linie seiner Kommission anzuschliessen. Die Beibehaltung des bisherigen
Namens wird – vorausgesetzt, dass der Ständerat ebenfalls zustimmt – zum Normalfall,
denn jede Lösung in Richtung eines gemeinsamen Familiennamens bedürfte neu einer
Erklärung vor dem Standesamt. Die Doppelnamen werden wieder abgeschafft. Beim
Familiennamen der Kinder müssen sich die Eltern auf den einen oder anderen Namen
einigen. Heiraten Eltern erst, nachdem ihre gemeinsamen Kinder das 14. Altersjahr
erreicht haben, so können die Jugendlichen den Familiennamen selber wählen. Diese
Bestimmung war für CVP-Fraktionschef Maitre (GE) Anlass, noch einmal von einem
absurden Gesetz zu sprechen, welches das Zivilstandsregister zu einem
„Selbstbedienungsladen“ verkommen lasse. Trotz Gegenstimmen aus der CVP wurde die
ZGB-Änderung sowohl beim Familiennamen als auch beim Bürgerrecht mit 92 zu 24
Stimmen deutlich angenommen. 51
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Der Ständerat übernahm weitgehend die Vorschläge des Nationalrates zur
Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht. In einem
wichtigen Punkt folgte er allerdings dem Bundesrat. Einstimmig beschloss er,
Doppelnamen weiter zuzulassen, um die Einheit der Familie zu unterstreichen. Zudem
nahm er gegenüber dem Nationalrat eine Änderung beim Familiennamen der Kinder
unverheirateter Paare vor. Diese sollen grundsätzlich den Namen der Mutter tragen; bei
gemeinsam wahrgenommenem Sorgerecht sollen die Eltern auch den Namen des Vaters
wählen dürfen. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Die Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht erlitt
in der Schlussabstimmung der Räte eine nicht vorhergesehene Totalniederlage; damit
wurde eine Vorlage verworfen, die das Parlament selber erarbeitet und insgesamt
fünfmal grundsätzlich gutgeheissen hatte. In der Differenzbereinigung schwenkte der
Nationalrat auf die Linie von Bundes- und Ständerat ein, welche die Doppelnamen als
Zeichen der Einheit der Familie weiter zulassen wollten, beschloss aber, dass bei
Uneinigkeit der Eltern über den Familiennamen die Vormundschaftsbehörde
entscheiden sollte. Diese als verwirrlich und etatistisch kritisierte Lösung fand
schliesslich keine Mehrheiten mehr. Angeführt von der CVP, welche das neue
Namensrecht als Frontalangriff auf die Familie einstufte, bodigte der Ständerat die
Gesetzesänderung diskussionslos mit 25 zu 16 Stimmen, der Nationalrat, dem die
Angelegenheit immerhin ein paar kurze Erklärungen wert war, mit 97 zu 77 Stimmen. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,
da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI

Die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur Neuregelung des
ehelichen Namensrechts stand im Berichtsjahr im Ständerat zur Debatte. Das Vorhaben
hatte zum Ziel, die Gleichstellung der Ehegatten zu gewährleisten. Zudem sollte die
Wahl des Familiennamens für die Kinder den Eltern überlassen werden; eine gesetzliche
Regelung sollte nur bei Uneinigkeit zum Tragen kommen. Der Nationalrat hatte die
parlamentarische Initiative bereits 2009 behandelt und mit einer Rückweisung an die
RK-NR auf eine umfassende Neuregelung des Namensrechts verzichtet. Die RK-SR
entschied jedoch, den ersten, umfassenden Entwurf der RK-NR zu beraten. Der
Ständerat beschloss im Juni ohne Gegenstimme, auf die Vorlage einzutreten. Die RK-SR
brachte verschiedene Anträge ein, welchen der Rat geschlossen folgte. Der Ständerat
sprach sich dafür aus, dass beide Ehegatten ihren jeweiligen Namen behalten können.
Falls gewünscht, könnten sie aber auch einen gemeinsamen Familiennamen wählen –
denjenigen der Frau oder des Mannes. Für die Kinder soll ein Familienname von den
Brautleuten gewählt werden, der bis ein Jahr nach der Geburt des ersten Kindes noch
geändert werden könnte. Im Gegensatz zum Nationalrat war die Beratung in der kleinen
Kammer von grosser Einigkeit und Sachlichkeit geprägt. Der Ständerat nahm den
Entwurf mit 38 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Dieser ständerätliche Entwurf ging
im Herbst zurück an den Nationalrat, wo wiederum eine ausführliche Debatte stattfand.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, am nationalrätlichen Minimalentwurf
festzuhalten, weil ein gemeinsamer Familienname die Identität festige und der
progressive Entwurf des Ständerates einer ‚à la carte‘-Namenslösung gleichkomme.
Gefordert wurde zudem in zwei Minderheitsanträgen eine Regelung im Falle von
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Uneinigkeit: Familien sollten bei Dissens über den Familiennamen ihren Kindern
zwingend den Namen des Bräutigams geben müssen. Sämtliche Minderheitsanträge
wurden jedoch von einer Mitte-Links Mehrheit abgelehnt. In der Schlussabstimmung
wurde die neue Gesetzgebung im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen und im Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen angenommen. 55

Menschen mit Behinderungen

Karl Vogler (csp, OW) störte sich am administrativen Aufwand für Beiständinnen und
Beistände, der seit Inkrafttreten des Erwachsenenschutzrechts im Januar 2013
aufgrund Wegfallen des Konzepts der erstreckten elterlichen Sorge stark zugenommen
habe. Seither werden Eltern erwachsener behinderter Kinder oder ihnen nahestehende
Personen als Beistand oder Beiständin eingesetzt, was einerseits mit der Pflicht der
regelmässigen Rechnungsablage sowie andererseits mit derjenigen der
Berichterstattung an die Erwachsenenschutzbehörde einhergehe. Aus diesem Grund
verlangte der Obwalder Nationalrat einen Paradigmenwechsel bei Artikel 420 ZGB. Mit
einer parlamentarischen Initiative forderte er, dass Beiständinnen und Beistände
diesen Verpflichtungen lediglich noch ausnahmsweise nachkommen müssen (Pa.Iv.
16.428). Gleichzeitig wollte er mit einer zweiten Initiative bewirken, dass auch weitere
der verbeiständeten Person nahestehende Personen unter Artikel ZGB 420 gefasst
werden könnten (Pa.Iv. 16.429). Dies im Unterschied zum aktuell geltenden Artikel, der
eine abschliessende Liste von angehörigen Personen benennt, und somit nur diese von
den genannten Pflichten befreit werden könnten. Sowohl die RK-NR als auch die RK-SR
gaben den Initiativen in den Jahren 2017 und 2018 oppositionslos Folge. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2018
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stärkung des Schweizer Stiftungsstandortes (Pa.Iv. 14.470)

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Werner Luginbühl (bdp, BE) 2014 eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen des Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in
der Schweiz. Nach anfänglichem Widerstand durch die RK-NR gaben schliesslich beide
Rechtskommissionen der Initiative Folge. Der auf Wunsch der RK-SR von der
Bundesverwaltung ausgearbeitete Entwurf stiess im Frühling 2020 auf starke Kritik in
der Vernehmlassung, worauf die ständerätliche Kommission die Vorlage auf zwei der
ursprünglich acht gestellten Forderungen beschränkte: Stifterinnen und Stifter sollen
neu ausgebaute Rechte in Bezug auf Organisationsänderungen der Stiftung erhalten,
zudem sollen Änderungen an der Stiftungsurkunde zukünftig einfacher vorgenommen
werden können. Beide Aspekte hiess das Parlament gut und sprach überdies Personen
mit einem «berechtigten Kontrollinteresse» neu ebenfalls ein Beschwerderecht zu,
schloss jedoch Spenderinnen und Spender sowie diesen nahestehende Personen davon
aus.

Chronologie
Parlamentarische Initiative und Vorprüfung durch die RK-SR
RK-NR stimmt nicht zu
RK-SR gibt Folge
Zustimmung durch RK-NR
Auftrag der RK-SR an die Bundesverwaltung zur Ausarbeitung eines Entwurfs
Genehmigung der Fristverlängerung bis 2021 durch den Ständerat
Vernehmlassung und Vernehmlassungsergebnisse
Detailberatungen im Ständerat
Eintretensentscheid der RK-NR
Detailberatungen im Nationalrat
Differenzbereinigung und Schlussabstimmungen
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mit einer Ende 2014 eingereichten parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
wurde das Parlament aufgefordert, Anpassungen der gesetzlichen Grundlage –
insbesondere des ZGB und DBG – vorzunehmen, damit die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in der Schweiz in ihrer Wirksamkeit und
ihrem liberalen Charakter gestärkt werden. Das Parlament soll hierbei im Wesentlichen
organisatorischen und formellen Anforderungen Rechnung tragen. So soll das BfS
regelmässig Daten zu den steuerbefreiten gemeinnützigen Organisationen publizieren.
Auch wird eine Präzisierung der Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde, in
Anlehnung an das Beschwerderecht von Personen mit berechtigten Kontrollinteressen,
erwartet. Des Weiteren sollen auch Anpassungen im Rahmen der Stiftungsurkunde
vorgenommen werden; zwecks Vereinfachung würden für unwesentliche Änderungen
die notarielle Beurkundung entfallen und die Stifterrechte durch Ausdehnung des
Änderungsvorbehalts auf Organisationsänderung optimiert werden. Zudem sollen eine
Haftungsbegrenzung für ehrenamtliche Organmitglieder, Steuerprivilegien für von
Erben vorgenommene Zuwendungen aus dem Nachlass und die Möglichkeit eines
Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden angedacht werden. Als letzter
Punkt soll eine Angleichung des Steuerrechts an das Zivilrecht berücksichtigt werden, in
dem keine Verweigerung bzw. kein Entzug der Steuerbefreiung für die entsprechende
Honorierung von strategischen Leitungsorganen sichergestellt wird. Im November 2015
wurde der Vorstoss in der Vorprüfung von der RK-SR behandelt und für gut befunden.
Die Kommission gab der Initiative mit 7 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2015
MELIKE GÖKCE

Rund ein Jahr nach ihrer Schwesterkommission konnte sich auch die RK-NR in der
Vorprüfung der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu einem Entscheid
durchringen. Im Mai 2016 hatte sie angekündigt, dass sie zunächst Anhörungen
durchführen wolle, bevor sie darüber entscheide, ob sie sich dem Beschluss der RK-SR
zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens zur Stärkung des Schweizer
Stiftungsstandorts anschliessen wolle. Diese Anhörungen fanden schliesslich im August
desselben Jahres statt. Im November kam dann die ernüchternde Nachricht: Die RK-NR
sehe diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und sprach sich mit 13 zu 6 Stimmen ohne
Enthaltung gegen den Vorstoss aus. Sie bezweifelte, dass die Massnahmen – auch
aufgrund ihrer Heterogenität – zu einer effektiven Stärkung führen würden und
befürchtete im Gegenteil negative Auswirkungen auf das Schweizer Steuersystem. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2016
MELIKE GÖKCE

Nach dem Negativbescheid der RK-NR im Herbst 2016 lag es nun am Ständerat, über
das Weiterbestehen der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu befinden.
Die RK-SR hielt an ihrem Entscheid vom November 2015 fest und beantragte ihrem Rat
im entsprechenden Bericht vom August 2017, der Initiative Folge zu geben (mit 10 zu 2
Stimmen bei einer Enthaltung). Sie betonte abermals die Relevanz des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens für die Schweiz. Gerade vor dem Hintergrund
des stetig steigenden Konkurrenzkampfes auf internationaler Ebene sehe sie
Handlungsbedarf, um die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der in
der Schweiz ansässigen Stiftungen zu verbessern und den weltweit bekannten
Stiftungsstandort Schweiz zu festigen. Des Weiteren verwies die Kommission darauf,
dass die letztmalige Stiftungsrechtsrevision auf das Jahr 2006 datiere und gerade in
Anbetracht der Schnelllebigkeit des Stiftungssektors eine entsprechende Anpassung
angemessen wäre.
Der Ständerat teilte diese Einschätzung und gab der Initiative ohne Einwände
entsprechend Folge. Ständerat Vonlanthen (cvp, FR) führte in seinem Votum drei
wesentliche Argumente an, weshalb er sich dem mit „überwältigendem Mehr“ von der
Kommission angeführten Vorschlag anschliessen und sich für das Vorankommen des
Vorstosses einsetzen wolle. Erstens bestehe Handlungsbedarf, da die heutigen
Rahmenbedingungen teilweise nicht mehr zeitgemäss seien, zweitens wolle die
Initiative keine komplizierte Totalrevision, sondern lediglich punktuell gesteuerte
Anpassungen anstossen und drittens sei die von der Swissfoundations angebrachten
Kritik bezüglich einer fehlenden strategischen Stossrichtung und
„Verschlimmbesserung“ der Grundlagen unbegründet. Gerade die Teilrevision erlaube
ein zielgerichtetes Agieren und durch die Vorarbeit von Experten könnten
entsprechend sinnvolle Lösungen vorgeschlagen werden. Der Initiant selbst schloss die
Debatte mit einer Reminiszenz an die Gründung der parlamentarischen Gruppe
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Philanthropie/Stiftungen, welcher auch einige der Anwesenden angehörten: Fast alle
Ständeratsmitglieder seien in einer Stiftung tätig, nur ganz wenige aber befassten sich
auch mit dem Stiftungswesen, obwohl dessen Bedeutung in der Schweiz beträchtlich
sei. Er selbst habe sich immer mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt und nicht
zuletzt nach der vom Bundesrat beantragten Abschreibung seiner vor neun Jahren
eingereichten Motion (09.3344) zur Attraktivierung des Stiftungswesens festgestellt,
dass es zwar keine Totalrevision brauche – wie damals verlangt – jedoch eine gezielte
Optimierung im Feinbereich. 59

Nach einer langen und kontroversen Vorprüfungsphase kam die parlamentarische
Initiative Luginbühl (bdp, BE) schliesslich im Oktober 2017 zustande. Die RK-NR hatte
ihren ablehnenden Beschluss vom November 2016 revidiert und sich entschlossen, mit
9 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen der Initiative Folge zu geben – dies, nachdem der
Initiative bereits im September 2017 vom Ständerat Folge gegeben worden war. Die RK-
SR, als Kommission des Erstrates, wurde folglich damit beauftragt, einen Entwurf zur
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens auszuarbeiten. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2017
MELIKE GÖKCE

Nach einer erfolgreichen Vorprüfungsphase war es nun an der RK-SR, eine Vorlage
auszuarbeiten, mit der die notwendigen Gesetzesänderungen zur Stärkung der
Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer Gemeinnützigkeits-
und Stiftungswesens vorgenommen werden können. Unter Berücksichtigung
entsprechender Erkenntnisse aus Expertenanhörungen beschloss die Kommission im
Mai 2019 mit 7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung, die Verwaltung mit der Ausarbeitung
einer solchen Vorlage zu beauftragen. Im Rahmen der Kommissionssitzung war indes
auch die Möglichkeit einer Sistierung der zu behandelnden parlamentarischen Initiative
angedacht worden, um den Vorentwurf zur Regelung von Trusts (Mo. 18.3383)
abzuwarten, schliesslich aber doch einer separaten Behandlung der beiden Vorstösse
der Vorrang gegeben worden. Da die gesetzlich festgeschriebene Zweijahresfrist zur
Ausarbeitung der Vorlage im Herbst 2019 bereits fällig gewesen wäre, beantragte die
Kommission eine Fristverlängerung um weitere zwei Jahre, über die der Ständerat wohl
in einer der folgenden Sessionen entscheiden wird. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2019
MELIKE GÖKCE

Ohne weitere Umschweife wurde der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE),
mit der die Stärkung der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen
Schweizer Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens angestrebt wird, in der
Herbstsession 2019 vom Ständerat eine Fristverlängerung von 2 Jahren bis 2021
gewährt. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2019
MELIKE GÖKCE

Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2019 der Ausarbeitung einer Vorlage zur
parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) eine zweijährige Fristverlängerung
gewährt hatte, schickte die RK-SR Ende November 2019 den Vorentwurf zur Stärkung
der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in die Vernehmlassung. Um die weltweite
Bedeutung und die günstigen Bedingungen des Schweizer Stiftungsrechts
aufrechterhalten zu können, bedürfe es vereinzelter Korrekturen, die mit den acht
vorgeschlagenen Massnahmen der parlamentarischen Initiative angegangen werden
könnten und daher auch in dieser Form in die Kommissionsvorlage aufgenommen
worden seien, so der entsprechende Kommissionsbericht. Die Massnahmen
orientierten sich an realen Bedürfnissen und seien sowohl angemessen als auch
verwertbar und setzten sich u.a. mit der Aufsicht und der Haftung von
Stiftungsratsmitgliedern auseinander, ohne dabei eine Einschränkung der bewährten
Rechtsgrundlagen zu provozieren oder mit internationalen Verpflichtungen sowie
europäischem Recht zu kollidieren.
Das zentrale Element der Vorlage stellen die vorgeschlagenen Steueranreize dar, wobei
die Kommission in ihrem Vorentwurf mehrere Varianten in Betracht zog, mit denen die
steuerliche Bevorzugung von Zuwendungen aus Nachlässen und die Spendenvorträge
auf spätere Veranlagungsperioden ermöglicht werden sollen. Die Hauptvariante
ermöglicht einen Spendenabzug für die zwei folgenden Steuerperioden, während die
Variante 1 keine zeitliche Begrenzung vorsieht. Die Variante 2 sieht weder für einmalig
erhöhte Abzüge noch für einen Spendenvortrag Regularien vor. Diese Erneuerungen
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hätten zwar naturgemäss sowohl für den Bund als auch für die Kantone
Mindereinnahmen zur Folge, die Kommission ging aber davon aus, dass die positiven
gesellschaftlichen Effekte, die aus den Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke
entstehen, diese Mindereinnahmen weit überkompensieren würden. Die
Vernehmlassung dauerte bis zum 13. März 2020. 63

Kirchen und religionspolitische Fragen

Eine im Herbst 2017 eingereichte parlamentarische Initiative Zanetti (svp, ZH) forderte
die Konkretisierung des Begriffs „schweizerischer Ordre public“ im IPRG, sodass im
kollisionsrechtlichen Falle das Scharia-Recht nicht mit dem schweizerischen Ordre
public vereinbar sei. Die Formulierung solle zwar weiterhin eine möglichst offene
Anwendung finden, dennoch solle aber verhindert werden, dass über das internationale
Privatrecht eine Hintertür geschaffen werde, welche mit Rückgriff auf eine
abgeschwächte öffentliche Ordnung dem Scharia-Recht zu einer Anerkennung in der
Schweiz verhelfe.
Bisweilen werde diese Konkretisierung von den rechtsanwendenden Behörden
übernommen, zeige aber gerade im internationalen Privatrecht einen mangelnden
Durchsetzungswillen des Schweizer Ordre public auf, weshalb diesbezüglich
Aufweichungstendenzen hin zu einem „Ordre public atténué“ ersichtlich seien. Der
Initiant ging davon aus, dass Normenkonflikte, ausgehend von der beständigen
Immigration, gerade mit dem Scharia-Recht zunehmen und beispielsweise im Bereich
des Eherechtes noch viele Fragen aufwerfen werden. Das Wesen des Ordre public sei
aber als eine Grenze zur Vermeidung eines Ergebnisvollzugs zu verstehen, der mit
schweizerischen Rechtsanschauungen nicht übereinstimme. Wenn die
verantwortlichen Behörden dieser Grenzziehungsbereitschaft nicht mehr nachkommen
wollten, sei es eben am Gesetzgeber, entsprechende Normen zu konkretisieren.
In der Vorprüfung des Vorstosses konnte die RK-NR nicht gänzlich von der Sache
überzeugt werden. Mit 15 zu 9 Stimmen beantragte diese kein Folgegeben. Die
Kommissionsminderheit – darunter auch Zanetti selbst – sprach sich explizit für eine
Konkretisierung aus, damit der Spielraum für Gerichte und rechtanwendende Behörden
in der Begriffsauslegung eingeschränkt werde. Es obliege dem Gesetzgeber selbst, die
Grundprinzipien und Werte der Rechts- und Gesellschaftsordnung im Gesetz
vorzugeben. Die Kommissionsmehrheit hingegen war diesbezüglich anderer Auffassung
und sprach sich für den Status quo aus. Mit Bezugnahme auf die Art. 17 und 27 IPRG
liess sie verlauten, dass die Anwendung des Ordre-public-Vorbehaltes bei der
Anerkennung von ausländischen Entscheiden wesentlich restriktiver sei als bei der
Anwendung von fremdem Recht. Des Weiteren hielt sie fest, dass per se keine
ausländische Rechtsordnung Ordre-public-widrig sei, was insbesondere auch für die
islamische Rechtsordnung gelte. Mit den bestehenden Rahmenbedingungen würde
heute bereits dafür Sorge getragen, dass kein ausländisches Recht zur Durchsetzung
gebracht werde, das nicht mit den schweizerischen Vorgaben vereinbar sei. Daher sehe
sie diesbezüglich keinen Handlungsbedarf. 64

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.01.2018
MELIKE GÖKCE

«Können wir Weltfrauentage feiern, Pussyhats in der Wandelhalle stricken und
gleichzeitig einer Religion die Tore öffnen, in der die Ungleichheit der Geschlechter
zum Ordre public gehört?» Mit diesem und noch einigen weiteren rhetorischen
Argumenten versuchte Nationalrat Zanetti (svp, ZH) in der Sommersession 2018 seine
parlamentarische Initiative, mit der er die Konkretisierung des Begriffs
«schweizerischer Ordre public» forderte, durchzusetzen und damit dem Scharia-
Recht abzusagen. Unterstützung fand er in der Person seines Ratskollegen Yves
Nidegger (svp, GE): Um Zanettis Anliegen zu untermalen, führte er das Beispiel eines
amerikanischen Richters an, der offensichtlich darüber zu entscheiden hatte, welche
Darstellungen nun genau als Pornographie zu definieren seien und welche eben nicht.
Der Richter habe hierzu gemeint, dass er zwar keine genaue Definition von
Pornographie habe, aber er es wisse, wenn er sie denn sehe; und so ähnlich verhalte es
sich eben auch mit den Schweizer Richtern und dem Ordre public – und genau diesen
Umstand gelte es nun zu klären. Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU) stellte sich
indes, als Vertreterin der Kommission, gegen diese Position. Die Kommission sei mit
dem Initianten einig, dass niemand ein Scharia-Recht in der Schweiz tolerieren wolle;
der eingereichte Vorstoss ziele aber gar nicht auf diesen Sachverhalt ab. Es sei
festzuhalten, dass der Initiant nicht die Gesetzgebung per se bemängle, sondern in
erster Linie die Urteile der rechtsanwendenden Behörden hinterfrage. Die Kommission
erwarte von den Gerichten klar, dass sie ihre Aufgaben wahrnähmen und bestehende
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Gesetze auch anwendeten; sie sei aber ebenso der Ansicht, dass dieser Grundsatz von
den rechtsanwendenden Behörden bereits umgesetzt werde. Da Zanetti nicht
aufzeigen könne, inwiefern diesbezüglich ein konkreter Handlungsbedarf bestehe, sehe
die Kommission auch keine Notwendigkeit zur Ergreifung entsprechender
Massnahmen.
Wie zuvor schon in der vorberatenden RK-NR fand der Vorstoss auch in der grossen
Kammer keinen Rückhalt: Der Nationalrat lehnte die Initiative mit 122 zu 66 Stimmen ab,
womit das Geschäft nicht weiterverfolgt wird – sämtliche Befürwortungen entfielen auf
die SVP-Fraktion. 65
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